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Amtliche Bekanntmachung der 
Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das 

Haushaltsjahr 2026 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Leichlingen für das Haushaltsjahr 2026 liegt mit den 
entsprechenden Anlagen gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in 
der zur Zeit gültigen Fassung, vom 16.01.2026 bis 10.03.2026 während der Öffnungszeiten im 
Rathaus der Stadt Leichlingen, Am Büscherhof 1, Zimmer 423 zur Einsichtnahme öffentlich aus und 
ist unter der Adresse www.leichlingen.de im Internet verfügbar. Einwohner und Abgabepflichtige 
haben die Möglichkeit, gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und der Anlagen innerhalb 
einer Frist Einwendungen zu erheben, über die der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt. 
Entsprechend sind Einwendungen bis zum 10.03.2026 bei der Stadt Leichlingen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift zu erheben. 
 
Leichlingen, den 15.01.2026 
 
 
gez. Maurice Winter 
Bürgermeiste 


